
BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 20 GEFSTOFFV

Nr. Datum:

Betrieb/Abteilung Unterschrift:

Geltungsbereich
(Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit)

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT

GEFAHREN FÜR MENSCH UND TIER

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

ERSTE HILFE Notruf

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf

Bei - Augenkontakt:

Hautkontakt:

Einatmen:

Verschlucken:

Verbrennen:

Gefahrensymbole mit
Gefahrenbezeichnung

Ge- und Verbotzeichen

Zusätzlich im Gefahrfall:

Sandstein, Klinkermauerwerk, Keramikoberflächen, glasierte Kacheln

Steinreiniger S1 UBA Nr. 14930038, saures Reinigungskonzentrat
Enthält Salzsäure, Tenside, Ammoniumhydrogenbifluorid

GEFAHRENHINWEISE.
R 34 Verursacht Verätzungen
R37 Reizt die Atmungsorgane

SICHERHEITSRATSCHLÄGE
S 26  Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser
        abspülen und Arzt konsultieren
S 28  Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen

Nach Verschütten / Auslaufen mechanisch aufnehmen, kleine Mengen mit
viel Wasser verdünnen.
Mit einigen Metallen Wasserstoffentwicklung, daher Explosionsgefahr.
Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Halone, Löschpulver, CO

2

Weitere Hinweise:

Schutzvorschriften für den Umgang mit sauren Flüssigkeiten beachten.
Schutzkleidung tragen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
Berührungen mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Spritzer sofort mit Wasser abspülen. Bei schweren Verätzungen Arzt aufsuchen.

Weitere Hinweise: DIN-Sicherheitsdatenblatt, Technisches Merkblatt.
GGVS Klasse 8, Ziffer 5b

Bei Berührung mit den Augen und der Haut mit viel Wasser spülen,
ggf. Arzt hinzuziehen.

Einatmen von Säurenebeln führt zu starker Reizung der Atemwege.

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften, z.B. einer Abfallverbrennungsanlage zuführen
10.99 (Chemie-Info\Betriebsanweisung\BA-S1)


